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Politische Gemeinde 
 

Flurlinger
Sprechstunde des Gemeindepräsidenten 

8. Dez. 2025, 18.00 – 18.30 Uhr, Gemeindehaus 

Publikation der definitiven  
Wahlvorschläge für die Erneuerungs-
wahlen der Gemeindebehörden 
für die Amtsdauer 2026 – 2030  
 

Nach Ablauf der zweiten Frist zur Einreichung, Ände-
rung oder zum Rückzug von Wahlvorschlägen für die 
Erneuerungswahlen des Gemeinderats, der Rech-
nungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) 
und der Primarschulpflege liegen folgende definitiven 
Wahlvorschläge vor:  
 

Gemeinderat (5 Mitglieder und Präsident/in) 
 

 Bernath, Gilbert, 1959, wohnhaft in Flurlingen,  
Maler - Polier, bisher, parteilos 

 Brütsch, Roger, 1961, wohnhaft in Flurlingen,  
Bauingenieur HTL, bisher, parteilos 

 Diggelmann, Beat, 1976, wohnhaft in Flurlingen, 
Leiter Finanzen & Controlling, neu, parteilos 

 Meister, Dominic, 1975, wohnhaft in Flurlingen, 
Entwickler, bisher, parteilos 

 Renggli, Barbara, 1968, wohnhaft in Flurlingen, 
Kundendienst, Bank, bisher, parteilos 

 Seidenstücker, Gert, 1964, wohnhaft in Flurlingen, 
Energieberater, neu, parteilos 
 

als Präsident 

 Bernath, Gilbert, 1959, wohnhaft in Flurlingen,  
Maler - Polier, bisher, parteilos 

 
Primarschulpflege (5 Mitglieder und Präsident/in) 
 

 Fischer Lötscher, Andrea, 1967, wohnhaft in  
 Flurlingen, Dipl. LM-Ing. ETH, neu, parteilos 

 Naghizadeh, Davoud Michael, 1977, wohnhaft  
Flurlingen, Leiter Versicherungen & Risiken,  
neu, parteilos 

 Orlandi, Nadja, 1991, wohnhaft in Flurlingen,  
 Betriebsökonomin BSc, Privatkundenberaterin 

Bank, bisher, parteilos 

 Ramsauer-Pletscher, Martina, 1981, wohnhaft in 
Flurlingen, Ausbildungsverantwortliche, bisher, 
parteilos 

 Wenzler, Thomas, 1984, wohnhaft in Flurlingen, 
Techniker HF Bauführung, neu, parteilos 

als Präsident/in 

 Fischer Lötscher, Andrea, 1967, wohnhaft in  
 Flurlingen, Dipl. LM-Ing. ETH, neu, parteilos 

 Naghizadeh, Davoud Michael, 1977, wohnhaft in 
Flurlingen, Leiter Versicherungen & Risiken, 
neu, parteilos 

 

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  
(5 Mitglieder und Präsident/in) 
 

 

 Grünig, Ingo, 1976, wohnhaft in Flurlingen, 
 Unternehmer, bisher, parteilos 
 Hauser, Dominik Simon, 1981, wohnhaft in  

Flurlingen, Leiter Rechnungswesen, bisher,  
parteilos 

 Leu, Andreas, 1987, wohnhaft in Flurlingen,  
Unternehmenskundenberater, neu, parteilos 

 Meier, Sacha, 1972, wohnhaft in Flurlingen,  
Verkaufsleiter, bisher, parteilos 

 Seidenstücker, Gert, 1964, wohnhaft in  
Flurlingen, Energieberater, bisher, parteilos 

 

als Präsident 

 Seidenstücker, Gert, 1964, wohnhaft in 
Flurlingen, Energieberater, bisher, parteilos 

 

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 3. 
Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026 statt. In An-
wendung von Art. 7 der Gemeindeordnung i.V.m. 
§ 55a Abs. 2 GPR erhalten die Stimmberechtigten ei-
nen gedruckten Wahlzettel, der die Namen aller vor-
geschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge 
enthält. Die Stimmberechtigten erhalten eine Wahlan-
leitung. Sofern mehr Kandidierende vorgeschlagen 
werden als Sitze zu vergeben sind, findet der Wahl-
gang mit leerem Wahlzettel und Beiblatt statt. 
 

Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von 
Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 
Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an 
gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen 
beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 
Andelfingen erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c Verwal-
tungsrechtspflegegesetz [LS 175.2]). Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. 

Gemeinderat Flurlingen (Wahlleitende Behörde) 
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Gemeindeverwaltung 
Öffnungszeiten zwischen 
Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt von Freitag, 19.  
Dezember 2025, ab 11:30 Uhr bis und mit Freitag,  
2. Januar 2026, geschlossen. Ab Montag, 5. Januar 2026 
sind wir gerne wieder für Sie da. Bei einem dringenden  
Zivilstandsfall gibt Ihnen der Telefonbeantworter  
(Telefon 052 647 01 01) Auskunft. 

 
Bewilligte Bauprojekte 
 

Nicole Gutmann und Thomas Wenzler, Uhwie-
serstrasse 2, 8247 Flurlingen, wurde am 19. November 
2025 der Umbau am bestehenden Mehrfamilienhaus, 
Vers.-Nr. 656, Uhwieserstrasse 2, im ordentlichen Ver-
fahren bewilligt. 

 
Wärmeverbund Flurlingen wartet 
auf Ihre Anmeldung zur Realisierung 
 

Das Projekt «Wärmeverbund Flurlingen» befindet sich 
zusammen mit dem Contractor Etawatt AG in der Pla-
nungsphase. Aktuell wird die notwendige Anschluss-
dichte geprüft. Die Resonanz ist bisher sehr positiv: 
Zahlreiche interessierte Eigentümerinnen und Eigen-
tümer haben sich gemeldet, und die ersten Verträge 
konnten bereits unterzeichnet werden. Für das defini-
tive «Go» braucht Etawatt AG noch mehr Rückmeldun-
gen von interessierten Liegenschaftsbesitzern im ge-
planten Fernwärmegebiet. Wussten Sie: 
 

 Eine frühzeitige Anmeldung ist entscheidend für eine 
ausreichende Dimensionierung des Netzes. Wer sich 
rechtzeitig meldet, sichert sich einen Platz im Ver-
bund. 

 Sie können während der Bauphase auch erst den 
Hausanschluss erstellen lassen und den Wärmebezug 
zu einem späteren Zeitpunkt starten – dies ermöglicht 
von attraktiven Anschlusskosten zu profitieren.  

 Das neue Energiegesetz des Kantons Zürich erlaubt 
keinen 1:1-Ersatz von fossilen Heizungen (Öl/Gas), 
sondern schreibt beim Ersatz den Umstieg auf ein er-
neuerbares Heizsystem vor. Der Anschluss ans Fern-
wärmenetz bietet eine einfache und konforme Mög-
lichkeit, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.  

 

Flurlingen verfügt über mächtige Grundwasservorkom-
men, was uns die beste Chance für ein ökologisch und 
ökonomisch sinnvolles Fernwärmeprojekt bietet. Die-
ses zukunftssichere Heizsystem kann aber nur gebaut 
werden, wenn sich genügend viele Einwohnerinnen und 
Einwohner für einen Anschluss entscheiden, daher ist 
Ihre Zusage entscheidend! 

 
 

Befindet sich Ihre Liegenschaft im geplanten Fernwär-
megebiet? Nehmen Sie gerne mit Etawatt AG Kontakt 
auf und erhalten eine unverbindliche Of-
ferte oder ein individuelles Beratungsge-
spräch (Telefon: 052 635 12 86, Mail: 
etawatt@etawatt.ch) 

 
Ersatz Wasserleitung Neustrasse, 
Genehmigung Kredit und Vergabe 
 

In der letzten Ausgabe der Flurlinger Notizen wurde 
über den Ersatz der Wasserleitung in der Neustrasse 
Winterthurerstrasse bis Schiltlistrasse informiert. Für 
den Ersatz der Wasserleitung wird ein Kredit von CHF 
342'663.60 (exkl. MwSt.) bewilligt. Die Arbeiten wurden 
der Firma Cellere Bau AG und SH Power vergeben. 

 
Gemeindehaus, Sanierung Küche 
 

Die 45-jährige Kochnische im Gemeindehaus muss er-
setzt werden. Früher wurde der Aufenthaltsraum nur ab 
und zu von den Lernenden über Mittag benützt. Heute 
bleiben die meisten Mitarbeiter im Büro und die Infra-
struktur genügt nicht mehr.  Der Gemeinderat hat für 
die Sanierung des Aufenthaltsraumes einen Bruttokre-
dit von Fr. 24'000.-- bewilligt. 

 
Zivilstandsnachrichten 
 

Todesfall vom 17. November 2025 in Feuerthalen, 
Bachmann Barbara Vicenta, geboren 4. Dezember 1937, 
wohnhaft gewesen zuletzt in Feuerthalen. 
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Sportplatz Eggen, Ersatz Beleuchtung 
 

Der Gemeinderat hat am 9. Juli 2025 für den Ersatz der 
Beleuchtung des Sportplatzes Eggen (Hauptplatz) ei-
nen Bruttokredit von Fr. 42'500.-- bewilligt. Am 17. Sep-
tember 2025 wurde ein Nachtragskredit von Fr. 47'883.- 
bewilligt, da die Masten unerwartet nicht mehr den An-
forderungen entsprechen und ersetzt werden müssen. 
Aufgrund der Berechnung des Ingenieurs müssen die 
neuen Fundamente bedeutend grösser sein. Dies verur-
sacht zusätzliche Kosten. Zudem muss eine Baupiste 
installiert werden, damit der Platz keinen Schaden 
nimmt. Die Verkabelung muss ebenfalls ersetzt werden.  
 

Der Gemeinderat bewilligt für den Ersatz der Beleuch-
tung des Sportplatzes Eggen (Hauptplatz) einen weite-
ren Nachtragskredit von Fr. 69’917.--. Die Gesamtosten 
belaufen sich somit auf Fr. 160’300.--, brutto. Beim 
Sportamt des Kantons Zürich wurde ein Unterstüt-
zungsgesuch eingereicht. 

 
Im Übrigen hat der Gemeinderat 
 

 für die Sanierung der Dächer der Hirschen- und Stan-
tenwegtrotte einen Bruttokredit von Fr. 19'000.-- 
bewilligt.  

 

 den Revisionsbericht vom 3. September 2025 über die 
Geldverkehrsrevision zur Kenntnis genommen und 
genehmigt. 

 

 diverse Grundstückgewinnsteuerveranlagungen im 
Betrag von Fr. 396'580.00 genehmigt. 

 
Kantonspolizei Zürich 
Info Geschwindigkeitskontrolle 
 

Die Kantonspolizei Zürich führte am 21. Oktober 2025 
bis 23. Oktober 2025 auf der Neustrasse (Fahrtrichtung 
Feuerthalen/Neuhausen) eine Geschwindigkeitskon-
trolle durch. Dabei wurden 7025 Fahrzeuge gemessen. 
Es gab 253 Übertretungen. Signalisiert ist eine Höchst-
geschwindigkeit von 30 km/h. Die gemessene Höchst-
geschwindigkeit betrug 51 km/h.  

 

 

 
 

 
Sekundarschule Kreis Uhwiesen 
Vorläufige Wahlvorschläge für die  
Erneuerungswahl der Mitglieder und 
des Präsidenten bzw. der Präsidentin 
der Schulpflege der Sekundarschul-
gemeinde Kreis Uhwiesen für die 
Amtsdauer 2026 - 2030 
 

Gestützt auf die Wahlanordnung vom 17. Oktober 2025 
sind für die Erneuerungswahl der Mitglieder der Schul-
pflege der Sekundarschulgemeinde Kreis Uhwiesen 
und deren Präsidentin bzw. Präsidenten innert der fest-
gesetzten Frist folgende Wahlvorschläge eingereicht 
worden: 
 

Als Mitglied der Schulpflege der  
Sekundarschulgemeinde Kreis Uhwiesen: 
 

 Dünki Daniel (Dani), 1964, wohnhaft in Dachsen, 
Eidg. dipl. Verkaufsleiter, neu, parteilos 

 Neck Jann Iris, 1979, wohnhaft in Dachsen, 
Primarlehrerin, bisher, parteilos 

 Pfister Mauro, 1967, wohnhaft in Dachsen, 
Verkaufsleiter, bisher, parteilos 

 Tobler Johannes (Joe), 1982, wohnhaft in 
Flurlingen, Polizist, bisher, parteilos 

 

Als Präsidentin bzw. Präsident der Schulpflege der  
Sekundarschulgemeinde Kreis Uhwiesen: 
 

Tobler Johannes (Joe), 1982, wohnhaft in Flurlingen, 
Polizist, bisher, parteilos 
 

Gemäss § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte 
(GPR, LS 161) können innert einer Frist von 7 Tagen, 
bis spätestens 10. Dezember 2025, 16:30 Uhr, die ein-
gereichten Wahlvorschläge geändert oder zurückgezo-
gen werden, oder es können neue Wahlvorschläge beim 
Gemeinderat Laufen-Uhwiesen (wahlleitende Be-
hörde), Dorfstrasse 28, 8248 Uhwiesen eingereicht wer-
den. Zur Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvor-
schläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der wahlleitenden 
Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 Verordnung 
über die politischen Rechte [LS 161.1]). 
 

Als Mitglied der Schulpflege der Sekundarschulge-
meinde Kreis Uhwiesen ist jede stimmberechtigte Per-
son wählbar, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Dach-
sen, Flurlingen oder Laufen-Uhwiesen hat (§ 23 GPR 
und Art. 6 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Sekundar-
schulgemeinde Kreis Uhwiesen). Als Präsidentin bzw. 
Präsident der Schulpflege der Sekundarschulgemeinde 
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Kreis Uhwiesen kann eine der Personen gewählt wer-
den, die Sie als Mitglied dieser Behörde wählen. 
 

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, dem Zu-
satz «bisher», wenn die vorgeschlagene Person das Amt 
bereits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit (z.B. Par-
tei, pol. Gruppierung, parteilos) zu bezeichnen. Zudem 
kann der Name angegeben werden, unter dem die Per-
son politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 
 

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 
15 Stimmberechtigten der politischen Gemeinden 
Dachsen, Flurlingen und Laufen-Uhwiesen unter An-
gabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Ad-
resse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können 
ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvor-
schlag kann mit einer Kurzbezeichnung versehen wer-
den. 
 

Formulare für Wahlvorschläge können bei der Gemein-
deverwaltung, Dorfstrasse 28, 8248 Uhwiesen, bezogen 
werden. 
 

Sofern während der Frist von 7 Tagen die bereits ein-
gereichten Wahlvorschläge nicht geändert oder zurück-
gezogen und keine neuen Wahlvorschläge eingereicht 
werden, erfolgt keine weitere Publikation der Wahlvor-
schläge. Stimmen die Wahlvorschläge nach Ablauf der 
siebentägigen Frist jedoch nicht mehr mit den heute 
veröffentlichten Wahlvorschlägen überein, werden die 
definitiven Wahlvorschläge am Mittwoch, 17. Dezember 
2025 in den Gemeinde-Mitteilungen der Gemeinde 
Laufen-Uhwiesen amtlich publiziert (§ 53 Abs. 4 GPR). 
 

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 17. 
Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026 statt. In Anwen-
dung von Art. 9 der Gemeindeordnung der Sekundar-
schulgemeinde Kreis Uhwiesen i.V.m. § 55a Abs. 2 GPR 
erhalten die Stimmberechtigten einen gedruckten 
Wahlzettel, der die Namen aller vorgeschlagenen Perso-
nen in alphabetischer Reihenfolge enthält. Sofern mehr 
Kandidierende vorgeschlagen werden als Sitze zu ver-
geben sind, findet der Wahlgang mit leerem Wahlzettel 
und Beiblatt statt. Die Stimmberechtigten erhalten eine 
Wahlanleitung. 
 

Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von 
Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Aus-
übung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an ge-
rechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim 
Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfin-
gen, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c Verwaltungs-
rechtspflegegesetz [LS 175.2]). Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
 

Wahlleitende Behörde: Gemeinderat Laufen-Uhwiesen 

 
 

 
Ev.-ref. Kirchgemeinde Laufen a. Rhf. 
Vorläufige Wahlvorschläge für die  
Erneuerungswahl der Mitglieder und 
des Präsidenten bzw. der Präsidentin 
der Kirchenpflege der ev.-ref. Kirch-
gemeinde Laufen am Rheinfall für die 
Amtsdauer 2026 - 2030 
 

Gestützt auf die Wahlanordnung vom 17. Oktober 2025 
sind für die Erneuerungswahl der Mitglieder der Kir-
chenpflege der ev.-ref. Kirchgemeinde Laufen am 
Rheinfall und deren Präsidentin bzw. Präsidenten in-
nert der festgesetzten Frist folgende Wahlvorschläge 
eingereicht worden: 
 

Als Mitglied der Kirchenpflege der ev.-ref. Kirchge-

meinde Laufen am Rheinfall: 
 

 Burkhardt Juliette, 1962, wohnhaft in Dachsen, 

Sozialpädagogin HF, neu, parteilos 

 Greutmann Markus, 1971, wohnhaft in Dachsen, 

Leiter Gemeindewerk, bisher, parteilos 

 Rapold Katharina, 1963, wohnhaft in Uhwiesen, 

Naturheilpraktikerin, bisher, parteilos 

 Roth Ernst, 1959, wohnhaft in Dachsen, 

Elektroingenieur, bisher, parteilos 

 Styger Christian, 1963, wohnhaft in Flurlingen, 

Naturwissenschaftler ETH, neu, parteilos 

 Tschaggelar Christoph, 1966, wohnhaft in 

Flurlingen, lic. iur. dipl. Handelslehrer UZH, 

bisher, parteilos 

 Weber Edith, 1960, wohnhaft in Flurlingen, 
Hauswirtschaftslehrerin, bisher, parteilos 

 

Als Präsidentin bzw. Präsident der Kirchenpflege der 
ev.-ref. Kirchgemeinde Laufen am Rheinfall: 
 

 Roth Ernst, 1959, wohnhaft in Dachsen, 
Elektroingenieur, bisher, parteilos 

 

Gemäss § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte 
(GPR, LS 161) können innert einer Frist von 7 Tagen, 
bis spätestens 10. Dezember 2025, 16:30 Uhr, die ein-
gereichten Wahlvorschläge geändert oder zurückgezo-
gen werden, oder es können neue Wahlvorschläge beim 
Gemeinderat Laufen-Uhwiesen (wahlleitende Be-
hörde), Dorfstrasse 28, 8248 Uhwiesen eingereicht wer-
den. Zur Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvor-
schläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der wahlleitenden  
  



Flurlinger Notizen  Freitag, 5. Dezember 2025 5 

Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 Verordnung 
über die politischen Rechte [LS 161.1]). 
 

Als Mitglied der Kirchenpflege der ev.-ref. Kirchge-
meinde Laufen am Rheinfall wählbar ist jede Person, 
welche Mitglied der Landeskirche des Kantons Zürich 
ist, über das Schweizer Bürgerrecht oder eine auslän-
derrechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügt, das 18. 
Altersjahr vollendet hat und die weiteren Voraussetzun-
gen gemäss Art. 20 Abs. 2 Kirchenordnung Kanton Zü-
rich erfüllt (§ 23 GPR und Art. 5 Abs. 2 Kirchgemeinde-
ordnung). Als Präsidentin bzw. Präsident der Kirchen-
pflege der ev.-ref. Kirchgemeinde Laufen am Rheinfall 
kann eine der Personen gewählt werden, die Sie als Mit-
glied dieser Behörde wählen. 
 

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, dem Zu-
satz «bisher», wenn die vorgeschlagene Person das Amt 
bereits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit (z.B. 
Partei, pol. Gruppierung, parteilos) zu bezeichnen. Zu-
dem kann der Name angegeben werden, unter dem die 
Person politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 
 

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Mit-
gliedern der Landeskirche, welche in den politischen 
Gemeinden Dachsen, Flurlingen oder Laufen-
Uhwiesen wohnhaft sind, das 16. Altersjahr vollendet 
haben sowie über das Schweizer Bürgerrecht oder eine 
ausländerrechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügen, 
unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum 
und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese 
können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Per-
son kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der 
Wahlvorschlag kann mit einer Kurzbezeichnung verse-
hen werden. Formulare für Wahlvorschläge können bei 
der Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 28, 8248 Uhwie-
sen, bezogen werden. 
 

Sofern während der Frist von 7 Tagen die bereits ein-
gereichten Wahlvorschläge nicht geändert  
oder zurückgezogen und keine neuen Wahlvorschläge 
eingereicht werden, erfolgt keine weitere Publikation 
der Wahlvorschläge. Stimmen die Wahlvorschläge nach 
Ablauf der siebentägigen Frist jedoch nicht mehr mit 
den heute veröffentlichten Wahlvorschlägen überein, 
werden die definitiven Wahlvorschläge am Mittwoch, 17. 
Dezember 2025 in den Gemeinde-Mitteilungen der Ge-
meinde Laufen-Uhwiesen amtlich publiziert (§ 53 Abs. 
4 GPR). 
 

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 17. 
Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026 statt. In Anwen-
dung von Art. 6 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung 
i.V.m. § 55a Abs. 2 GPR erhalten die Stimmberechtig-
ten einen gedruckten Wahlzettel, der die Namen aller 
vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihen-
folge enthält.  

Sofern mehr Kandidierende vorgeschlagen werden als 
Sitze zu vergeben sind, findet der Wahlgang mit leerem 
Wahlzettel und Beiblatt statt. Die Stimmberechtigten 
erhalten eine Wahlanleitung. 
 

Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von 
Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Aus-
übung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an ge-
rechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim 
Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfin-
gen, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c Verwaltungs-
rechtspflegegesetz [LS 175.2]). Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
 

Wahlleitende Behörde: Gemeinderat Laufen-Uhwiesen 

 
Notariatskreis Feuerthalen 
Wahlerklärung für die stille Erneue-
rungswahl der Notarin/des Notars  
für die Amtsdauer 2026 – 2030,  
stille Wahl zustande gekommen 
 

Auf die Wahlanordnung vom 19. September 2025 für die 
Erneuerungswahl der Notarin/des Notars für die Amts-
dauer 2026 – 2030 sind gleich viele Personen vorge-
schlagen worden, wie Stellen zu besetzen sind. Die zu-
nächst für die Wahl vorgeschlagene Person hat sich zu-
dem in der zweiten Vorschlagsfrist nicht geändert. Da-
mit sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl erfüllt 
(§ 54a des Gesetzes über die politischen Rechte [GPR, 
LS 161]). 
 

Für die Amtsdauer 2026 – 2030 erklärt der Gemeinderat 
Feuerthalen folgende Person als Notar des Notariats-
kreises Feuerthalen in stiller Wahl als gewählt: 
 

Stutz, Stefan, 1987, Rudolfingen, Notar, bisher, SVP 
 

Die in der Wahlanordnung vom 19. September 2025 
festgelegte Wahl an der Urne findet dementsprechend 
nicht statt. 
 

Gegen diesen Publikation kann wegen Verletzung von 
Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 
Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssa-
chen beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 
8450 Andelfingen, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c 
Verwaltungsrechtspflegegesetz [LS 175.2]). Die Re-
kursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung erhalten. 
 

Wahlleitende Behörde: Gemeinderat Feuerthalen 

 
 
 

www.flurlingen.ch 
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 er Club Flurlingen 
          gegründet 1976 

 
 
 

5te Rheinweihnacht Samstag, 

20. Dezember 2025  
 
 

Der 11er Club lädt die Flurlingerinnen & Flurlinger 

zu seiner 5ten Rheinweihnacht ein. Wir freuen 

uns, mit Euch das Jahr bei gemütlichem Zusam-

mensein ausklingen zu lassen und über dies und das 

zu Plaudern. 
 

Wo:  Rheintalsaal & überdachte  

Terrasse bei jeder Witterung 
 

Wann:  Samstag, 20. Dezember 2025 

ab 16:00 Uhr bis Polizeistunde  ! 
 

Was: Wir haben weissen Glühwein im  

Angebot (CHF 5.00) Wer will/kann, 

darf den eigenen Glühweinbecher 

mitbringen! 

 Bier, Wein und Mineral sind auch 

im Sortiment.  

 Es gilt - äs hät solangs hät! 
 

Suppe:  Wir kochen eine leckere 5 Frankä 

Suppe - äs hät solangs hät! 

 Wir bevorzugen Bargeld. 
 

Feuerschalen: Es stehen Feuerschalen bereit, um 

sich aufzuwärmen oder zu grillieren 

🔥🥶🍗🥩. 
 

Essen: Jeder der will, darf sein Mitge-

brachtes grillieren. 

 Grillmöglichkeiten sind vorhanden. 
 

Carcajou: Das Carcajou betreibt gleichzeitig 

die Fonduegondeln. Wer will und 

noch einen Platz reservieren kann, 

darf sich auch dort verpflegen.  
 

Die Veranstaltung ist öffentlich und eintrittsfrei.   
 

Die Toiletten des Rheintalsaales sind zugänglich. 

 

 

 
E luschtigi Gschicht, en Vers oder äs Gedicht - 

Wäm das alles söll nütze? Dänk dä Hilarisprüze! 
 

Häsch öpis gseh oder ghört 
oder isch öpis luschtigs passiert,  

da muesch nid für Dich bhalte 
dänn für da giits i dä Sprüze Spalte. 

Schriibs uf und und hock an Computer, 
da isch für dä Hilari Fuetter. 

 

Aaschrift: 
Hilarisprüze Gründestross 8 

 

oder hilarisprueze@gmx.ch 
 

All Iigäng werded vertraulich behandlet! 

 
Eui Hilarisprüze 

 

Redaktionsschluss: 31.12.2025!! 
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Fahrplanwechsel 
PostAuto / ZVV 
 

Ab 14. Dezember 2025 gilt der neue Fahrplan. Im 
Kanton Zürich sind einige kleinere Änderungen im 
Fahrplanangebot von PostAuto geplant. Informieren Sie 
sich bitte rechtzeitig unter postauto.ch/fahrplan-
wechsel/zh über die Änderungen in Ihrer Region. Auf 
nicht aufgeführten Linien gibt es zum Fahrplanwechsel 
2025/2026 keine oder nur minimale Änderungen. Wir 
empfehlen den Fahrgästen, sich frühzeitig im Online-
Fahrplan unter zvv.ch oder in der ZVV-App zu 
informieren, ob ihre Verbindungen von Änderungen 
betroffen sind. 
 

Die Fahrpläne aller Linien im Zürcher 
Verkehrsverbund finden Sie ab Ende November / 
Anfang Dezember 2025 unter zvv.ch/haltestellen-
fahrplan. Diese können bei Bedarf selbst ausgedruckt 
werden. Fahrgäste, für die das keine Option ist, können 
Fahrplan-Ausdrucke kostenlos beim Kundendienst 
ZVV-Contact bestellen oder an bedienten 
Verkaufsstellen beziehen. Bei Fragen oder für eine 
persönliche Beratung zu allen Themen des öffentlichen 
Verkehrs im Kanton Zürich gibt Ihnen das ZVV-
Contact-Kundencenter gerne Auskunft: Tel. 0800 988 
988 (täglich von 6 - 22 Uhr), E-Mail contact@zvv.ch. 

 

 
 

 
  

 

 
 
 

Ihre Gemeinde-Spitex für 
Pflege- und Betreuung zu Hause 
Dachsen, Feuerthalen-Langwiesen, 
Flurlingen, Laufen-Uhwiesen   
 
 

Fusspflege 
für Seniorinnen und Senioren 
 

Freitag, 19. Dez. 2025, ab 13.30 Uhr 
im «Stübli», Dorfstr. 39, Flurlingen 
 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine 
Anmeldung bis am Mittwoch der entsprechenden 
Woche bei Sylvia Baur, Tel. 052 659 47 76 
 
 

Weitere Dienstleistungen  
der Spitex am Kohlfirst: 
 Abklärung, Koordination, Beratung 
 Krankenpflege / psychosoziale Pflege /  

Krankenmobilien 
 Wundpflege durch Wundexpertin / 

Palliative Care / Onkologie 
 Informations-, Beratungs- und 

Koordinationsstelle 
 Spitex Plus / Haushilfe / Mahlzeitendienst / 

Fahrdienst SRK 
 
 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 
Spitex am Kohlfirst 
Telefon 052 647 20 50 
info@spitex-am-kohlfirst.ch  
www.spitex-am-kohlfirst.ch 

 

Auf Wiedersehen 
 

Am 6. Dezember 2025, 19.00 Uhr, Dorfstr.11, 
bieten wir unseren Kunden / Kundinnen - 
Freunde - Nachbarn – Flurlingern noch Suppe 
und Glühwein mit 
einem gemütlichen Beisammensein.  
 

Als kleines Dankeschön und als “Auf Wiederse-
hen“ - da ich auf eine längere Reise mit meinem 
Camper gehe. 
Freu mich auf Euch…. Uschi Utz 

 

Samariterverein Flurlingen  
   und Umgebung 

 
 
 

Blutspender sind Lebensretter! 
 

Liebe Spender und Spenderinnen 
 

Vielen Dank für ihre Spende am 26. November 2025 
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. 
 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit. 
Am 17. Juni 2026 ist die nächste Blutspendeaktion 
im Rheintalsaal. 
 

Wir freuen uns Sie im neuen Jahr wieder zu sehen. 
 

Wir freuen uns auf Sie. 
 

Ihr Samariterverein Flurlingen 
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Montag, 8. Dezember 2025 
 Gemeindeversammlung Sekundarschule Kreis  

Uhwiesen / 20.00 Uhr / Singsaal 
 

Mittwoch, 10. Dezember 2025 
 Mittagstisch für Jung und Alt / 12.30 - 14.30 Uhr / 

Begegnungszentrum Mesmerschüür Laufen 
 

Sonntag, 14. Dezember 2025 
 Krippenspiel / 17.00 Uhr / ref. Kirche Laufen 

 

 

 

Flurlinger Notizen 
Erscheinungsdaten 2026 
 

Monat  Versand Redaktionsschluss 

Januar Fr. 09./23. Mo. 05./19. 
Februar Fr. 06./20. Mo. 02./16. 
März  Fr. 13./27.  Mo. 09./23. 
April Fr. 10./24.  Di. 07./ Mo 20. 
Mai  Fr. 08./22.  Mo. 04./18. 
Juni Fr. 05./19. Mo. 01./15. 
Juli  Fr. 03./17. Mo. 29.6./13.07. 
August Fr. 07./21. Mo. 03./17. 
September Fr. 04./18 Mo. 31.8./14.9. 
Oktober  Fr. 02./23. Mo. 28.09./19.10. 
November  Fr. 06./20. Mo. 02./16. 
Dezember  Fr. 04./18. Mo. 30.11./14.12. 
 

Inseratenannahme / Preise 
Gewerbebetriebe und Einwohner von Flurlingen 
können für nur Fr. --.60/mm (pro Spalte) ein Inserat 
aufgeben. Die Grösse der Inserate ist beschränkt 
auf 9 cm Breite und 6 cm Höhe. Bitte senden Sie 
uns die Inserate in einem Bildformat oder einer 
Word-/ oder PDF-Datei. 
 

Inserate senden Sie am besten per E-Mail an 
info@flurlingen.ch oder geben es am Schalter der 
Gemeinde ab. Wahlwerbung und Leserbriefe 
werden nicht veröffentlicht. Das Gleiche gilt für 
Inserate, welche gegen Recht und Sitte verstossen. 
Redaktion siehe Impressum. 

Impressum / Redaktionsschluss für nächste Ausgabe 
Impressum: Gemeinde Flurlingen 

Artikel/Inserate an: Gemeindekanzlei, Dorfstrasse 36, 
8247 Flurlingen, Telefon 052 647 01 01, 

E-Mail info@flurlingen.ch, www.flurlingen.ch 
 
 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Flurlingen 
Druck: LANDOLT AG, Grafischer Betrieb, Feuerthalen 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
 

Montag, 15. Dezember 2025 
 


